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AHV

Unnötige Belastung der
AHV durch zusätzliche
Leistungen
/« der Zez'f/upe Lade ich ^e/e-

sen, dass die ALfV 1948 ihre

Täfi^Le/f aufGrundlage der im
Zweiten TVe/fLrieg gesc/ra/fe-
nen Lohn- und Verdienster-

safzordnung /ur Wehrmanner

(LVLO) au/hflhm. /ch meine,
dass seither die ALfV iiher
ihren ursprüng/icf/en Zwec/c

hinaus zu einer Soziaiversiche-

rung ausgebaut und insheson-
dere durch «Scheidungsren-
ten», die /Irheitsiosenversiche-

rung unnötig he/astet wurde.
Dadurch mussten die Renten

gekürzt und der «ErofLorfe» für
die Rentner /aupend höher

gehängt werden. 7ch Lenne Lei-

ne Versicherung, der vom eid-

genössischen Recüt «ständige
Po//cen-Änderungen zu Lasten
des Versicherungsnehmers»
zugestanden werden.
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Ihre Ausführungen beruhen
offenbar auf verschiedenen
Missverständnissen, die ich
im folgenden gerne zu klären
versuche:

7. Die AHV o/s

Sozio/versicberung
Die AHV ist seit jeher als So-

zialversicherung konzipiert
worden. Daher erhalten auch
Versicherte, die 1948 bereits
älter als zwanzigJahre waren,
die sogenannte «Eintrittsge-
neration», volle Leistungen,
obwohl sie nicht schon ab

dem zwanzigsten Altersjahr
Beiträge bezahlen konnten.

In den letzten 50 Jahren
wurden die Leistungen der
AHV weit über die Lohn- und
Preisentwicklung hinaus aus-

gebaut, was ohne System mit
umfassenden Solidaritäten,
wie es schon bei der LVEO

galt, nicht möglich gewesen
wäre.

Die AHV und die IV wer-
den, wie schon die Leistun-

gen der LVEO, nach dem

«Umlageverfahren» finan-
ziert, wonach die laufenden
Leistungen direkt aus den
Einnahmen gedeckt werden.
Um den Versicherten und
ihren Angehörigen im Alter
oder nach dem Tod den Exi-
stenzbedarf angemessen si-
ehern zu können, war die
AHV seit jeher auf Beiträge
der öffentlichen Hand, d.h.

von Bund und Kantonen, an-

gewiesen. Die sozialpolitisch
sinnvollen Leistungen könn-
ten in einem System der Pri-

vatversicherung nicht finan-
ziert werden.

2. D/e /V o/s «Jüngere
Schwester» der AHV

Zwar beruhen die AHV und
die IV auf der gleichen verfas-

sungsmässigen Grundlage,
doch wurden die beiden
Zweige der Soziaiversiche-

rung durch verschiedene Ge-

setze zu unterschiedlichen
Zeiten eingeführt. Die IV ist
organisatorisch stark auf die
AHV ausgerichtet, nahm aber

ihre Tätigkeit erst 1960 auf.
Die AHV-Ausgleichskassen

besorgen für die IV die Erfas-

sung der Versicherten, den
Beitragsbezug, die Konto-
führung, die Berechnung und
Auszahlung der individuellen
Geldleistungen sowie den

gesamten Geldverkehr, wäh-
rend die wohnörtlichen IV-
Stellen für die Entgegennah-
me der Anmeldungen und
für alle besonderen IV-recht-
liehen Abklärungen und Be-

Schlüsse (z.B. Sonderschul-
massnahmen, Eingliede-
rungsmassnahmen, Berech-

nung der Invalidität) zustän-

dig sind.

3. D/'e Ausg/e/c/rsLossen
o/s Tröger verschiedener

Aufgaben der

5oz/o/vers/cherung
Schon 1953 wurde den AHV-
Ausgleichskassen die Durch-
führung der Erwerbsersatz-
Ordnung für Dienstleistende
(EO), welche die LVEO des

Zweiten Weltkrieges ablöste,
übertragen. Damit konnten
die Ausgleichskassen auch
weiterhin in ihrem ursprüng-
liehen Gebiet tätig bleiben.

Mit der Zeit übernahmen
die AHV-Ausgleichskassen
zusätzliche Aufgaben für wei-
tere Sozialversicherungen
von Bund, Kantonen oder
Verbänden, beispielsweise für
Arbeitslosenversicherung, Fa-

milienzulagen, berufliche
Vorsorge und Unfallversiche-

rung. Damit können die
Strukturen und Erfahrungen
der Ausgleichskassen im Be-

reich der Massenverarbei-

tung, im Verkehr mit Arbeit-
gebern und Versicherten so-

wie bei der Berechnung und
Auszahlung gesetzlicher Ver-

Sicherungsleistungen für wei-
tere Bereiche nutzbar ge-
macht werden.

4. Transparenz
danL getrennter
Rechnungsführung

Dass die Ausgleichskassen
verschiedene Aufgaben für
verschiedene Auftraggeber
ausserhalb der AHV wahr-
nehmen können, ist nur
dank getrennter Rechnungs-
führung und zentraler Auf-
sieht möglich. Dies geht so-

weit, dass für die verschiede-

nen Versicherungen nicht
nur eigene Betriebs- sondern
auch Verwaltungskosten-
rechnungen geführt werden.

Es ist eines der wichtigsten
Ziele der zentralen Aufsicht
des Bundes, darüber zu wa-
chen, dass keine AHV-Mittel
für andere Aufgaben von
Bund, Kantonen oder Ver-
bänden verwendet werden.
Diese Aufsicht obliegt dem
Bundesamt für Sozialversi-

cherung und der Zentralen
Ausgleichsstelle der AHV, die
dabei von besonderen exter-
nen Kontrollstellen unter-
stützt werden.

5. Lünff/ge ße/asfungen
der AHV

Die AHV ist in besonderem
Mass vom Verhältnis zwi-
sehen Beitragszahlenden und
Rentenberechtigten abhän-
gig. Vor allem die zunehmen-
de Lebenserwartung und die
seit dem Zweiten Weltkrieg
bis 1964 stark zunehmenden
Geburten führen in den kom-
menden Jahrzehnten zu stets

grösseren neuen «Rentner-
jahrgängen», während die

Ferien
Einmalige Lage im voralpinen Ägerital (750 m.ü. M.).
Herrliche Wanderrouten, Seebad, gratis Ruderboote,
komfortable Zimmer ab CHF 63.00 inkl. Vollpension.

Erholung
Modernes Gesundheitszentrum mit vielseitigem Thera-
pieangebot, Arzt und Krankenschwestern im Haus,
Diäten, Hallenbad, Andachten, Seelsorgemögiichkeit

Information/Reservation: Kur- und Ferienhaus Ländli,
6315 Oberägeri, Telefon 041 754 91 11, Fax 041 754 92 13

Dr. iur. Rudolf Tuor
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Zahl der Beitragspflichtigen
stagniert. Diese besondere

«demographische Entwick-
lung» führt in den kommen-
den Jahrzehnten zu starken
Mehrbelastungen für die
AHV. Der rasche Geburten-
rückgang nach 1964, der sog.
«Pillenknick», dürfte erst
nach 2030 entsprechende
Entlastungen bringen. Es ist
eine vordringliche Aufgabe
unseres Staates, die Leistun-

gen der AHV trotz dieser de-

mographischen Belastungen
und der ungünstigen Wirt-
schaftslage auch künftig si-

ehern zu können.
Meinen Ausführungen kön-

nen Sie entnehmen, weshalb
die AHV künftig stärkeren fi-
nanziellen Belastungen aus-

gesetzt sein wird. Insbesonde-
re hoffe ich, aufgezeigt zu ha-
ben, dass die künftigen Bela-

stungen nicht auf die von
Ihnen vermuteten Gründe
zurückzuführen sind.

Wann muss die
AHV-Rente ausbezahlt
werden?
Meine Mutter erbä/f die monaf-
/iebe AEZV-Renfe von ibrer Aus-

jfeicfoiazsse /'ewei/s zwischen
dem 5. und 9. Aü/enderfa^eines
Monats, /cb weiss aus ver/ässii-
cber Quei/e, dass eine andere

Der Ratgeber...

steht o//en /.eserinnen

und tesern derZeit/upe zur
Verfügung. Er ist kosten/os,

wenn die frage von o/ige-
meinem /nteresse ist und
die Antwort in der Ze/'t/upe

pub/iz/'ert wird. (Bei Steuer-

proü/emen wenden Sie sich

am besten an die Behörden

/bres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe,
Ratgeber,
Postfach,
8027 Zürich

Ausgleichskasse in der Lage ist,
die .Renten regelmässig am 2.

Kalendertag eines Monats aus-
zubezahlen.

Tatsächlich sind alle Aus-

gleichskassen nach Gesetz

verpflichtet, laufende Renten

jeweils spätestens bis zum
20. Tag eines Monats auszu-
bezahlen. Dank des verbreite-
ten EDV-Einsatzes können
heute die Renten wesentlich
früher, als vom Gesetz vor-
geschrieben, ausbezahlt wer-
den.

Es ist das Anliegen jeder
Ausgleichskasse, die Renten

möglichst regelmässig auszu-
richten. Allerdings nimmt bei

zu früher Auszahlung die
Zahl der arbeits- und kosten-
intensiven Korrekturen und
Rückforderungen wegen
kurzfristiger Mutationen, die
nicht mehr verarbeitet wer-
den konnten (Todesfälle,
Kontowechsel usw.), relativ
stark zu, was sich für alle Be-

teiligten ungünstig auswirkt.
Die Ausgleichskassen sind

auf die Vermittlung von Post

und Bank angewiesen. Auch
muss die Geldversorgung
über die Zentrale Ausgleichs-
stelle gewährleistet sein, was

in entsprechenden Auszah-

lungsplänen festgehalten
wird. Dabei wird das Auszah-

lungsdatum in der Regel
nicht nach Kalendertagen,
sondern nach sogenannten
«Postwerktagen» bestimmt,
was zu Verschiebungen auf-

grund von Wochenenden
und Feiertagen führen muss,
ohne dass die Ausgleichskas-
se darauf Einfluss hat.

Die Ausgleichskassen sind
als Unternehmen des Dienst-
leistungssektors - wie auch
Privatversicherungen, Ban-
ken und Post - an Wochen-
enden und Feiertagen grund-
sätzlich geschlossen. Die mit
Wochenend- und Feiertags-
dienst verbundenen Mehr-
kosten wären nicht zu recht-
fertigen und müssten den

Beitragspflichtigen, also der
Wirtschaft, überwälzt wer-
den. Ihr Vergleich mit der
Privatindustrie ist daher
kaum zutreffend.

Die Renten Ihrer Mutter
werden viel früher als vor-

Bank

Wertschriften
verkaufen
7ch wi/Z meine Wertpapiere aas
einem o/fenen Depot bei einer

Bank zi/rückziehen und ge/e-

gent/ieb verkaa/èn, da ich etwas

/lässige Mitte/ benötige. Wie
muss ich vorgehen, rfamit mög-
Ziehst wenig Bankspesen an-
/aZZen?

geschrieben ausbezahlt. Es

besteht daher keine Veran-
lassung, bei einer Ausgleichs-
kasse vorstellig zu werden.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis
dafür.

Dr. Zur. RudoZ/Tuor

Sie können sich jederzeit Ihre
Wertschriften aus dem offe-
nen Depot aushändigen las-

sen und nach Hause nehmen,
was ich Ihnen aber nicht rate.
Verkaufen können Sie diese

jedoch nur über eine Bank,
und das ist immer mit Spesen
verbunden.

Neben Ihrem Sparkonto
lassen sich die Kassaobliga-
tionen am leichtesten «ver-
flüssigen». Sie sind auf Ihrem
mir zugestellten Depotauszug
auch über dem Ausgabepreis
bewertet. In einem Jahr,
wenn sie fällig werden, er-

folgt die Rückzahlung «nur»
zum Nennwert.

Die übrigen Positionen
sind für den Verkauf ungeeig-
net, da es sich nur um kleine
Stückelungen handelt, und
da sind die Spesen besonders
hoch. Bei den Bergbahnen
sind in der Regel mit dem Ak-

Es gibt sie weiterhin,
die konventionellen

HERREN-NACHTHEMDEN
UND -PYJAMAS

aus Stoff, Jersey und Barchent
sogar in Übergrössen, direkt ab Fabrik

MASSKONFEKTION VOGELSANG ER

Postfach 1064, CH-8580 Amriswil, Tel. 071/411 13 94

Bestelltalon
Senden Sie mir kostenlos: Stoffkollektion und Preisliste

Name/Vorname:

Strasse/N r.:

PLZ/Ort:
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